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Freunde und Freundinnen, an den Bundesminister 

für Arbeit und Soziales, betreffend Gesund­
heitsuntersuchung und Krebsvorsorge 

(Nr.4052/J) 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu den Frag~1?_is~ 

Nach den entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Be­

stimmungen haben die Versicherten für sich und ihre Angehörigen 

Anspruch auf jährlich eine Gesundenuntersuchung. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

hat die Durchführung dieser Untersuchungen durch Richtlinien zu 

regeln, in denen die untersuchungsziele und der Kreis der für 

die Untersuchung in Betracht kommenden Personen festzulegen 

sind; hiebei sind sowohl die medizinisch-wissenschaftlichen 

Fortschritte als auch die vom Bundesministerium für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz jeweils als besonders vordringlich 

erachteten Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit zu 

berücksichtigen. 

Die Gesundenuntersuchungen sollen insbesondere der Früher­

kennung von Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes sowie Herz­

und Kreislaufstörungen dienen. 
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Vertragsärzte, sonstige Vertragspartner sowie eigene Ein­

richtungen der Versicherungsträger kommen für die Durchführung 

der Gesundenuntersuchung in Betracht; überdies können die 

Krankenversicherungsträger im Einvernehmen mit Dienstgebern und 

den entsprechenden Organen der Betriebsvertretung dafür sorgen, 

daß die Gesundenuntersuchungen auch an den Arbeits- oder Aus­

bildungsstätten der Versicherten vorgenommen werden. 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß der Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger in zweierlei Hin­

sicht berufen ist, die Durchführung und den Inhalt der Ge­

sundenuntersuchung zu regeln. Einerseits hat er - wie erwähnt 

Richtlinien zu erlassen, andererseits schließt er mit Zu­

stimmung der und mit Wirkung für alle Krankenversicherungs­

träger einen diesbezüglichen Gesamtvertrag mit der österreichi­

sehen Ärztekammer ab. 

Ich habe daher eine Stellungnahme des Hauptverbandes der öster­

reichisehen Sozialversieherungsträger eingeholt, welche in 

Kopie beiliegt. 

Ergänzend zu den Ausführungen des Hauptverbandes zu den 

Fragen 1 bis 3 weise ich darauf hin, daß mir auf die Festlegung 

des Untersuchungsprogrammes der Gesundenuntersuchungen durch 

den Hauptverband keine bestimmende Einflußnahme zukommt. 

Zur Frage 4: 

Auch mir ist - wie dem Hauptverband - eine Kostenschätzung 

nicht möglich. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

Mit der 50.Novelle zum ASVG und den entsprechenden No­

vellierungen der Parallelgesetze wurden die psychotherapeut i-
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sche Behandlung durch hiezu befugte Psychotherapeut(inn)en und 

die diagnostische Leistung klinischer psycholog(inn)en der 

ärztlichen Hilfe gleichgestellt und damit in den Leistungs­

katalog der sozialen Krankenversicherung aufgenommen. Dieser 

Anspruch ist selbstverständlich auch für Krebspatienten 

gegeben. 

Zur Frage 7: 

Wie auch aus der diesbezüglichen Stellungnahme des Hauptver­

bandes hervorgeht, ist diese Frage medizinisch begründet, sodaß 

ich hiezu keine weitergehende Stellungnahme abgeben kann. 

Zur Fr~e 8: 

Hiezu verweise ich auf die Mitteilung des Hauptverbandes. 

E..!!F-.f r a _H~ __ 2J.. 
Ich schließe mich der Meinung des Hauptverbandes an, wonach von 

"nicht vorhandener Krebsvorsorgemedizin" nicht die Rede sein 

kann. Auch ist für mich ein genereller "Verfall der quali­

tativen Vielfalt der Gesundheitsvorsorge", wie dieser von den 

anfragenden Abgeordneten ohne nähere Begründung behauptet wird, 

bisher nicht feststellbar. Ich sehe daher zum gegenwärtigen 

zeitpunkt keine Veranlassung, diesbezüglich Maßnahmen zu er­

greifen. 
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1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

BEILAGEN 

Al\TFRAGE: 

Wie werden Sie ge\l,:ährleisten. daß bei der normalen Gesundheitsuntersuchung in ... . ... 
Österreich eine Untersuchung durchgefühn wird, die feststellt, ob sich im ... ... 
Blutkreislauf eines Patienten abgeslOrbene Krebszellen befinden? 

Welche Mehrkosten envarten Sie aufgrund dieser Maßnahme: 

Wenn Sie diest: Maßnahmen nicht gewährleisten können: W<=..:-um nicht? 

Wie schätzen Sie das Argument der angeblich zu hohen Kosten für die 
Vorsorgemedizin im Bereich der allgemeinen Krankenversicherung ein, angesichts 
der Tatsache, daß ein Krebskranker die Nachsorgemedizin durchschnittlich 1,5 bis 2 
Millionen Schilling kostet? 

Wie v,.'erden Sie eine durchgehende psychische bzw. psychologische Betreuung von 
Krebspatienten gewährleisten? 

Wenn nicht: Warum nicht? 

Wie b(!!!ründen Sie die Tatsache. daß im derzeitigen österreicllischen - ... 

Gesllndheitssyslem dil! sehr aufwendigen sogenannten Chem();~,erapien genercli 
IinJllziert werden. währt!nd die sehr viel weniger kostenintensi\O(!n 
A!icrnati\'\herapil!11 nicht \'on den Krankenkassen beriicksichiig: werden? 

S. Wie hocb sind die jährlichen Ausgaben für Chemotherapien: 

9. Wie kann man d~m Vc!rlall einer qualit:triven Vielfalt der Gesundheitsvorsorge Ihrer 
Ansicht 113ch am hestcn enlgcg.cnsteuern. wohd dil! ganz konkrcte Auswirkung auf 
di\! nicht \'orhandene Betreuung ästerreichischt:r Krehspaticnten lind die nicht 
\'llrhandcne Krl!bsvorsorgerncdizin besonders zu berücksichtigen ist? 
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_ HJ\.UPTVERBAND DER ÖSTERRE1CHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

~ MO" WlEW U:UNCUM~sse Zl POSTft.CH 600 TEL om.?" ~ TELEX ,,"Ba tN!M.!l 'f(\.&J:AX 711 32 'J,711 OVA 002<1278 

KI. 2:1'02 

ZI. 33~61.2193 Hv/Ms 

An das 

Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Stubenring i 

AQ1010 Wie n 

~ent25.Januar1993 

PER TElEFAJ{! 

Betr.: Parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
Df. Renolder, Freunde und Freundinnen an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales betreffend 
Gesundheitsuntersuchung und Krebsvorsorge (Nr. 40521J) 

Bezug: ihr Schreiben vom 5. Jänner 1993, 
Zr. 21.891/1·5/93 

Zur vorliegenden parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten RGa 
nolder, Freundinnen und Freunde wäre zunächst zu bemerken, daß sich in 
der wissenschaftlichen Literatur keine Hinweise auf von Or. Klehr (München) 
gezeichnete Arbeiten finden. Dies läßt somit nur den Schluß zu, daß mit den 
angesprochenen Laborversuchen keine wissenschaftlich abgeschlossene und 
daher noch nicht gesicherte Methode gemeint sein dürfte. 

Zur Vorsorgemedizin ist allgemein festzuhalten, daß es sich um eine 
öffentliche Gemeinschaftsaufgabe handelt. Maßnahmen der SekundärprävenA 

tion zählen bereits seit Jahren zum leistungsspektrum der sozialen Kranken o 

versicherung; die Vorsorgeuntersuchung als Leistung der Kranl<enkassen hat 
hier als eines der erklärten Untersuchungsziele die Krebsfahndung. Zur An­
wendung können j~d()ch dabei ausschließlich klinisch anerkc:mntc Methoden 

zur Früherkennung vor allem von Mammakarzinomen, eines Darm- oder 
Cervix-Karzinoms sowie von Malignoml=m. kommen. 
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Das Tätigkeitsfeld der Krankenkasse im Bereich der präventiven 
Medizin wurde durch die Pflichiaufgabe der Gesundheitsförderung in Form 
von Aufklärung und Beratung mit der 50. ASVG-Novel1e erweiterL . 

. Zusammenfassend muß zu den ersten drei Fragen nochmals darauf 

verwiesen werden, daß Vorsorgeuntersuchungen nur wissenschaftlich gesi­
cherte Methoden enthalten können. 

Spekulationen über Kosten und Finanzierbarkeit von Vorsorgemaßa 
nahmen - wie unter Frage 4 angestellt - erscheinen im gegenständlichen Zu­

sammenhang nicht zweckmäßig. 

Bei der psychischen und psychologischen Betreuung von Patienten 
- wie sie in Frage 5 (in Verbindung mit Frage 6) verlanQt wird - ist an Verbes­
serungen in der nächsten KAG·Novelle gedacht bzw. ist auf diese Situation 
durch eine Leistungsausweitung in dei 50. ASVG-Novelle (psychotherapeuti­
sche Behandlung durch selbständige Psychotherapeuten) schon Bedacht ge­
nommen worden. 

Zu Frage 7 kann gesagt werden. daß Alternativtherapien bisher 
nicht annähernd in der Lage wamn. die Behandlungserfolge unter Einsatz der 
Chemotherapie (bzw. auch Strahlentherapie) zu erreichen. Im übrigen wäre 
im Einzelfall bei Vorliegen einer entsprechenden medizinischen Indikation ei­
ne allfällige Kostenübernahme durch einen Krankenversicherungsträger über­
prüfbar. 

Die den Krankenversicherungsträgern für in Apotheken abgegebene 
Zytostatika erwachsenen Kosten 0 nach denen unter 8 gefragt wird Q betrugen 
1991 rund 254,7 Mio. Schilling und im ersten Halbjahr 1992 rund 156,5 Mio. 
Schilling. 

In Anbetracht unserer grundsätzlichen Vorbemerkungen kann von 
der in Frage 9 behaupteten "'nicht VOrhandenen Krebsvorsorgemedizin" keine 

Rede sein. Ungeachtet ethischer Probleme darf aber in einem kollektiven SYQ 
stern wie dem GesundhoitswQsen nicht übersehen werden. wie weit der fia 
nanzielle Einsatz von öffentlichen Geldern noch vertretbar und der Allgemein­
heit aufgezwungene MehrbelastunQen bei der präventiven Fahndung nach 
möglichen Erkrankungsformen bei relativ geringen Erfolgsaussichten noch zU Q 

mutbar wären. 
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